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Erfahrungen aus der Zeit der Niederschrift seiner Gesta Karoli, den 
mittleren 880er Jahren, angeregt haben mögen6, so vermittelt Notker 
in der Hauptsache den Eindruck, daß der große Karl ganz nach Gut-
dünken, also ohne Rücksicht auf Forderungen des Kirchenrechts oder 
auch auf konkurrierende Machtansprüche, über die hohen Kirchenäm-
ter in seinem Reich verfügen konnte und darin ebensowenig wie der 
spätere Berichterstatter etwas irgendwie Anstößiges erblickte7. Dies 
zu glauben fällt umso leichter, als es sich mühelos in den langfristigen 
Gang der Geschichte einzufügen scheint. Schließlich wird schon von 
den merowingischen Frankenkönigen, später auch von den faktisch an 
ihre Stelle getretenen Hausmeiern berichtet, daß sie die Besetzung von 
Bischofsstühlen als ihr Vorrecht betrachtet haben8, und in den auf Karl 
folgenden Jahrhunderten erreicht die wechselseitige Verflechtung von 
Königtum und Episkopat bekanntlich in der ottonisch-frühsalischen 
Reichskirche ihren historischen Kulminationspunkt, der dann den 
Investiturstreit nach sich zieht9. Wie sollte ausgerechnet der mächtige 
Karl, der in seinen Kapitularien ein massives Sendungsbewußtsein ge-
genüber der Kirche an den Tag legt10, von diesem „staatskirchlichen“ 
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